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ARGUM ENTE PRO UND KONTRA

DIE VERTRETER  DER REICHEN 
SAGEN:

Die Reichtumsteuer schafft eine neue 
Kategorie von "G ratisbürgern" (d ie 
jenigen; die weniger als 40'000 Fran-

I ken versteuerten, bezahlen künftig 
keine direkten Bundessteuern mehr) 
die von einer M inderheit ausgehalten 
werden müssen.

Bei Annahme der Reichtumsteuer 
würde die Steuerehrlichkeit zurück
gehen.

Die Initiative zwingt die Kantone direkt 
und indirekt zu Tarifstrukturen, die die 
Belastungsunterschiede zwischen den 
Kantonen noch verstärken. Finanzstarke 
Kantone werden die Belastungen für 
untere und m ittlere Einkommen senken 
können, während arm e Kantone die 
Belastung anheben müssen.

Die Reichtumsteuer w irft nur beschei
dene Beträge ab, weil unmittelbar nur 
wenige Prozente der Steuerpflichtigen 
betroffen werden. Es gibt einfach nicht 
genug Reiche.

Da die Reichtumsteuerinitiative keinen 
Ausbau des Finanzausgleichs vorsieht, 
würde d ieser gegenüber heute sogar 
noch abgebaut.

WIR VON DER AKTION REICHTUM
STEUER SAGEN:

Jedermann zahlt W arenum satzsteuer. 
A ber bei der Wust gibt es keine P ro 
gression für die Reichen. Diese Steuer
befreiung ist deshalb gerechtfertigt. 
Bevor die indirekten Steuern erhöht 
werden, sollen die direkten Steuern 
so z ia le r  ausgestaltet werden. Die 
Reichtumsteuer sorgt für gerechte und 
sozia le  Bundessteuern.

Solche Missbräuche können nur über 
schärfere Sanktionen gegen Steuerbe
trüger bekämpft werden. Betrogen wird 
schon heute im grossen S til. 1974 
wurden in der Schweiz rund 80 M illia r 
den Wertschriftenkapital oder ein Zins
ertrag  von 4 M illiarden Franken der 
ordentlichen Besteuerung vorenthalten.

Schon heute sind die Belastungsunter
schiede sehr gross. Die Reichtumsteuer 
initiative verpflichtet a lle  Kantone, 
a lle Reichen zu gleichen Steuersätzen 
zu veranlagen. Von der direkten Bundes 
Steuer fallen 30 % den Kantonen zu. Zu
sammen m it der erstm aligen Besteue
rung hoher Einkommensteile ist für 
die Kantone ein erheblicher M ehrertrag 
zu erwarten.

Die Reichtumsteuer w ill hauptsächlich 
um verteilen, nicht in e rs te r  Linie 
Mehreinnahmen bringen. Die Prozente 
betreffen sehr hohe Einkommen und vor 
allem  Einkommensteile, die bisher noch 
nie einer progressiven Einkommens
steuer unterworfen waren.

Da kann man sich täuschen. Vom Roh
ertrag  der Reichtumsteuer für natür
liche Personen fallen drei Zehntel den 
Kantonen zu. Wenigstens ein Sechstel 
davon sowie die D ifferenzbeträge g e 
mäss Buchstabe b sind für den Finanz—
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DIE VERTRETER  DER REICHEN 
SAGEN:

Die Reichtumsteuer w ill die Steuei— 
Politik noch mehr als bisher vor allen 
Dingen in den Dienst der Einkommens— 
und Vermögensumverteilung stellen.

Auch die Reichtumsteuer würde doch 
einfach auf den kleinen Mann übei— 
wälzt. E r muss die Zeche der grossen 
bezahlen.

Eine Mehrheit von mindestens 95 % 
der Stim m bürger bittet eine M inder
heit von weniger als 5 % der S tim m -

WIR VON DER AKTION REICHTUM
STEUER SAGEN:

ausgleich unter den Kantonen zu v e r 
wenden (A r t . 40quater, A linea 4 c ).

Die Steuer ju ristischer Personen wird 
für Rechnung des Bundes von den Kan
tonen erhoben. Jedem Kanton verbleiben 
dabei mindestens zwei Drittel vom Roh
ertrag der Steuer (A rt. 41quater,
Alinea 5 c ). Für finanzschwache Kantone 
könnte d ieser Anteil also erhöht werden. 
Der Bund verh ilft den Kantonen zu re 
gelm ässigen Einnahmen, die verfassungs
mässig abgesichert sind. A lle  ändern 
bestehenden Finanzausgleichsmassnah- 
men werden durch die Reichtumsteuer 
nicht berührt und können vollumfänglich 
weitergeführt werden.

Seit dem 2. W eltkrieg ist in der 
Schweiz das Gegenteil der Fall: eine 
beträchtliche Einkommens- und V e r 
mögenskonzentration. Das oberste P ro 
zent der Steuerzahler konnte seinen 
Anteil am Gesamtvermögen innert 12 
Jahren, von 1957 bis 1969, von etwa 
18 auf 32 %  steigern . Zwischen 1959 
und 1969 haben die Einkommen der A r 
beitnehmer real um 60 %, die Geschäfts
einkommen der Selbständigerwerbenden 
jedoch um 153% zugenommen. 1949 gab 
es in der Schweiz 2'427 M illionäre m it 
einem versteuerten Vermögen von 
5'622 M illionen Franken, 1969 waren 
es 16'800 M illionäre m it einem v e r 
steuerten Vermögen von 47'498 Millionen 
Franken.

Eine Ueberwälzung ist nach den E r
fahrungen in Grossbritannien m it einer 
rigorosen Preiskontrolle zu verhindern. 
Deshalb sträuben sich die bürgerlichen 
Parteien derart gegen die Fortführung 
der Preisüberwachung.

Bisher jedenfalls war es umgekehrt. In 
der Schweiz kassierten die 5 % reichs
ten Steuerzahler g leichviel Einkommen
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DIE VERTRETER  DER REICHEN 
SAGEN:

bürger zur Kasse. Das ist eine De
m okratie des Beutezuges.

Inhaber von K le in - und M ittelbetrieben 
werden neben fre ien  Berufen von einer 
Reichtumsteuer wohl am härtesten be
troffen ; die Schmälerung ih rer Selbst
finanzierungsmöglichkeiten hat eine 
strukturpolitisch unerwünschte Kon
zentration zur Folge.

Die Reichtumsteuer ist eine Neidtum- 
steuer. Der Neid der unteren Ein— 
kommensschichten gegenüber den 
oberen Zehntausend w ird geschürt.

W IR VON DER AKTION REICHTUM
STEUER SAGEN:

wie 45 %  der w en iger Begüterten zu
sammen (etwa 10 M illiarden ). Diese 
Demokratie des "Beutezuges" wollen 
w ir  nicht mehr. Demokratie heisst 
nicht, dass der A rm e zahlt und der 
Reiche befielt.

Auch nach der Einführung der Reich
tumsteuer bleiben einem Einkommens- 
m illionär noch rund 20 mal mehr 
(530'000 Franken) als einem A rb e it
nehmer, der 30'000 Franken Lohn be
zieht. W er hat denn schon einmal 
530'000 Franken im Jahr kassiert?

Reichtum ist kein Naturereign is. W er 
auf der Sonnseite des allgemeinen 
Wohlstandes lebt, der soll einen ent
sprechenden Anteil an das Ganze leisten .

Das würde ja heissen, dass der ge
werbliche Mittelstand seit Jahrzehnten 
zu wenig Steuern bezahlt hat. Und die 
struktürpolitisch nachteilige Konzentra
tion findet nicht e rs t nach der Einfüh
rung der Reichtumsteuer statt, sondern 
ist eine Erscheinung der letzten paar 
Jahre.

Für fre ie  Berufe stimmt das in den 
meisten Kantonen e rs t, wenn sie über 
200'000 Franken pro Jahr verdienen. 
Aber auf diesem Niveau ist das zumut
bar. Die einheitliche Bundessteuer für 
juristische Personen kann zudem den 
Kleinbetrieben v ie l besser gerecht 
werden als der heutige kantonale 
Steuersalat.

Beim Neid kommt es nicht so sehr auf 
die Höhe der Einkommen als vielm ehr 
auf die Höhe des vergleichsweisen Kon
sumaufwandes an, und vor allen Dingen 
auf den demonstrativen Verbrauch. Ge
länge es , ihn auf irgend eine W eise 
zu m ildern, so fie le  auch seine pro
vozierende Wirkung kleiner aus. Die 
Zufriedenheit wäre grösser.
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DIE VERTRETER DER REICHEN 
SAGEN:

Die Reichtumsteuer w ill einen S teuer— 
ta r if in der Verfassung verankern. 
Solche D eteilvorschriften  gehören 
nicht in die Verfassung. Dort sollen 
Grundsätze stehen. Einzelheiten ge
hören ins Gesetz.

M it der Reichtumsteuer werden die 
grossen Steuerzahler ins Ausland ab
wandern. Man schlachtet die Hühner, 
die uns goldene E ie r  legen.

WIR VON DER AKTION REICHTUM 
STEUER SAGEN:

Bei der W ehrsteuer steht der T a r if  
auch in der Verfassung. Im Parlament 
ist die S P  eine M inderheit und w ird 
deshalb oft überstimmt. Da ist es halt 
zweckm ässig, einmal die Bevölkerung 
bestimmen zu lassen. Dann weiss man 
auch w ieder, ob das Parlament w irk 
lich das Volk vertr itt. Im übrigen gibt 
es v ie l unwichtigere Deteils in der 
Verfassung. A r t . 32quater sagt: "D ie 
Produzenten von W ein, Obstwein und 
Most können ihr Eigengewächs in 
Mengen von zw ei und mehr L itern  ohne 
Bewilligung und ohne Gebühr verkaufen ."

Im internationalen Vergleich  sind auch 
nach Einführung der Reichtumsteuer die 
Ta r ife  im internationalen V erg le ich  
konkurrenzfähig. Die Schweiz w ird  mit 
der Reichtumsteuerinitiative ein ge
rechteres Steuersystem  im Inland haben. 
Ehrliche Reiche leisten damit einen 
gerechteren Beitrag an die A llgem ein 
heit. Für professionelle Steuerbetrüger 
sind andere Sanktionen als ein gerech
tes Steuersystem  notwendig.
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KURZREFERAT REICHTUMSTEUER

21ÈL-S5. v ie le  Reiche?

In der Schweiz ist tatsächlich v ie l Geld vorhanden: Da gibt es rund 30'000 
Steuerzahler, welche im Jahr über 100'000 Franken in ihre Brieftasche 
stopfen. 400 davon sacken sogar m ehrere M illionen im Jahr ein. Zwei Steuei— 
pflichtige geben zu, mehr als 10 M illionen Franken in einem einzigen Jahr auf 
die Seite gebracht zu haben. Wenn man das auf einen Stundenlohn umrechnen 
würde, gäbe das in einer einzigen Stunde m ehr, als der Durchschnittsver
diener in einem ganzen Monat erschafft hat. W er soviel Geld einstreicht, hat 
m eist auch schon ein iges davon auf dem Konto.

^^r_L^m_e^ne_Reach^ms_teuer?

Die Schweiz ist ein Steuerparadies für die Reic'hen. Erstens haben die Steuei— 
gesetze v ie l zu grosse Löcher, man denke nur an Bally-Rey m it seinem M il — 
lionen-Gewinn oder an die 50 Zürcher M illionäre, welche keinen Rappen E in
kommenssteuer bezahlen. Zweitens werden bei uns die Reichen und die Supei— 
reichen mit Samthandschuhen angefasst. Der S teuertarif ist m ässig und den 
Steuerhinterziehern rückt niemand allzu hart auf den Leib . Anstatt dass "B ern " 
einmal hier den Hebel ansetzt, werden dem Konsumenten Brot, M ehl, Butter, 
M argarine, Krankenkasse, Eisenbahnfahren und v ie les  andere verteuert.

Hauptziele

Die Reichtumsteuer w ill über d re i W ege einen Schritt vorwärts zu mehr 
Steuergerechtigkeit machen: Erleichterungen für kleine Einkommen, schärfere 
Besteuerung der Reichen, Abbau des grässlichen Steuerw irrw arrs in den 
25 Kantonen (Steuerharm onisierung).

Unter 40'000 Franken steuerbarem  Netto-Einkommen soll niemand mehr direkte 
Bundessteuer (früher W ehrsteuer) bezahlen müssen. Die Leute mit kleinem Ein
kommen wollen mitbestimmen (z . B. in der Gemeinde), was mit ihren Steuer
batzen geschieht und nicht einfach Geld nach "B ern " schicken. K leine und m itt
le re  Einkommen werden deshalb für Gemeinde- und Kantonssteuern rese rv ie r t. 
A llerd ings sollen Einkommen unter dem Existenzminimum überhaupt von allen 
Steuern befreit werden. Solche Leute brauchen ihr Geld v ie l dringender selbst.

Re^cht^mstojer

Die Steuertarife sollen für die Reichen und Superreichen in Bund und Kanton 
verschärft werden. W er mehr als 100'000 Franken im Jahr "verd ien t", darf 
ohne zu jammern etwas mehr davon für die Aufgaben der Oeffentlichkeit ablieferr 
Auch wenn ein Superreicher diese Reichtumsteuer bezahlen muss, bleibt ihm 
noch v ie l mehr übrig als zehn durchschnittlichen Fam ilienvätern zusammen. Im 
Ausland müsste ein Reicher noch v ie l mehr Steuern bezahlen. Zudem sollen nun 
auch Aktiengesellschaften und Briefkasten-Firm en verm ehrt zur Kasse gebeten 
werden.
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Hajrnon^iejj'ung

Die Mehrheit der Stimmberechtigten ist für Steuerharmonisierung. Diese soll 
nun konkret vorangetrieben werden. Die bisherigen Steuerunterschiede zwischen 
den Kantonen haben nur den reichen Steuerflüchtlingen genützt. Das w ird nun 
abgestellt. Der S teuerw irrw arr bei den kantonalen Steuern w ird verschwinden.

W^r^ J^ommt__d ran?

Die Reichtum steuer-Initiative, über welche am 4. Dezem ber 1977 abgestimmt 
w ird , garantiert dafür, dass diesmal w irk lich  die Reichen und Superreichen an 
die Reihe kommen und zwar die G rossverdiener und die reichen Firm en. Da
durch können einige Hundert M illionen Franken locker gemacht werden. Die 
unteren Einkommen hingegen werden entlastet.

^n__mnem_Satz

Man kann das alles auch mit einem einzigen Satz zusammenfassen1: Nicht 
w ieder die Kleinen plagen -  Reichtumsteuer: JA'.

M U S T E R R E F E R A T

1 . Die heutige Situation

50 M illionäre im Kanton Zürich zahlen keine Steuern, titelte BLICK am 
24. August dieses Jahres.

B a lly-R ey hinterzieht " le g a l"  dem Fiskus 27 Millionen Franken, stand 
am 16. September in der T A T .

Andere T ite l könnten lauten:

"G rossbetrieb droht Gemeinderat mit Verlegung der Fabriken, wenn 
Steuern erhöht w erden ."

"Im m er mehr ausländische M illionäre nehmen Wohnsitz in der Schweiz -  
w ird  sie noch mehr zur Steueroase Europas?"

Doch bringen w ir  vo rers t etwas Ordnung in dieses T itelchaos, das nur die 
Spitze des E isberges ze ig t, der die schweizerische Steuersituation kenn
zeichnet.

A . W irrw a rr  zwischen und innerhalb der Kantone

Im Jahr 1976 begann in A ltdorf für einen verheirateten Erwerbstätigen die 
Steuerpflicht bereits bei 2'773 Franken, in Liestal (B L ) e rs t ab 10'556 Fran
ken.

Noch v ie l k rasser beim Vermögen:

In A ltdorf beginnt die Besteuerung des Vermögens für einen Verheirateten 
ohne Kinder bereits bei einem Vermögen von 1'000 Franken. Derselbe Mann 
könnte in Liestal 109 Mal mehr Vermögen haben, nämlich 110'000 Franken, 
bevor seine Steuerpflicht beginnt.

K rass sind auch die Unterschiede bei den juristischen Personen: Bei einem 
Kapital von 1 M illion Franken betrug die Kapitalsteuer 1972 in Aarau 
2 ,5  Mal sovie l wie in Zürich.

D ieser W irrw a rr , vervie lfach t m it 25 Kantonen, hinzugezählt die mannigfaltigen 
Unterschiede in ne rhalb derselben Kantone charakterisiert die schweizerische 
Steuerlandschaft.

B. Steuergerechtigkeit zwischen _Reichen _und Arm en

A ls  Faustregel gilt: Wenn hundert Schw eizer einen Kuchen nach der effektiven 
Vermögensaufteilung zerschneiden wollen, so bekommt ein e in ziger einen
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Drittel des ganzen Kuchens. Die Hälfte des Kuchens bekommen 2 bis 3. 
Ungefähr 30 Schw eizer erhalten eine kaum sichtbare Tranche.

Würden denselben Kuchen hundert Basler untereinander aufteilen, so wäre 
das Bild noch v ie l krasser: Ein e in ziger Basler der Kategorie "superreich" 
erh ielte gut und gern die Hälfte des Kuchens.

In Zürich müssten sich 50 Personen m it 1,7 Prozent des Kuchens zufrieden 
geben.

Die W ehrsteuer-Statistik von 1971/72 (letzte verfügbare Zahlen) ze ig t für 
die Einkommen ein ähnliches Bild:

1,5 Prozent Steuerpflichtige, die mehr als 100'000 Franken deklarieren 
(nur was sie w irk lich  deklarieren'. ), verdienen fast 14 Prozent der gesamten 
schweizerischen Einkommen.

38,4 Prozent weisen nach den Abzügen weniger als 15'000 Franken aus.

Obwohl natürlich se it den letzten Zahlen die Einkommen um rund 20 Prozent 
angehoben wurden, sind die Unterschiede nicht k leiner geworden.

Jedermann weiss zudem, was Verm ögen und Geld bedeuten: gesellschaftliche 
und politische Macht genug, andere für sich arbeiten zu lassen und sich 
politisch durchzusetzen.

A lle in  diese Angaben wäreri ja  eigentlich Grund genug, die je tz ige  "S teu er
gerechtigkeit" neu zu überdenken. Aber le ider kommt noch einiges hinzu:

Der A rb e ite r  und Angestellte ist nämlich zusätzlich noch betrogen: Sein 
Lohnauswe is ist die klarste Steuererklärung, dises gibt. Sein Kleins par heft 
erlaubt ihm nie, dem Steuervogt auch nur einen Rappen zu verhehlen.

Die Anhebung der indirekten Steuern (siehe die jüngsten Preiserhöhungen für 
Brot und Butter) tr ifft ihn im Verhältnis v ie lm ehr als den Reichen, w eil e r  
einen grösseren  T e il seines (bescheidenen) Einkommens für A rtikel des täg
lichen Bedarfs ausgeben muss.

T ro tz  der Verwerfung des Steuerpaketes am 12. Juni dieses Jahres ist e r 
vo r weitern indirekten Steuererhöhungen bedroht. Das neue Sparpaket ent
hält auch keine Ermässigungen bei der direkten Bundessteuer (W ehrsteuer) 
mehr.

Auf Kantons— und Gemeindeebene ist e r  es , der von den Gebührenerhöhungen 
besonders stark betroffen w ird.

Ihn betreffen auch die Folgen der "Kalten P rogression " härter als die Reichen, 
deren Steuersätze bei einem verfassungsm ässig fix ierten  Maximum aufhören.

Inflationsbedingte "Rutsche" in höhere Steuerklassen entsprechen keiner 
grössern  Kaufkraft der Einkommen. Se it 1973 ist die "Kalte Progression " 
nicht mehr annähernd ausgeglichen worden»

Demgegenüber haben die G rossverd iener a lle Instrumente zur Verfügung, 
Steuern " le ga l"  oder illega l zu hinterziehen. 50 M illionäre im Kanton 
Zürich zahlen weniger als 2'000 Franken Steuern. Unkontrollierbare Abschrei
bungen, unvollständige Buchhaltungen, Bankgeheimnis, Berufsgeheimnis, 
fehlende Lohnnachweise, steuerliche Sonderabkommen m it Kanton und Ge
meinden machen unser Steuerrecht zu einem Sp iel, dessen Regel he isst:
W er hat, dem w ird gegeben'.

Dem w ill die SPS-Reichtumsteuei— Initiative abhelfen.

2. Inhalt der Reichtum steuer-Initiative der S P S

Die Hauptziele der Initiative zur Steuerharmonisierung, zur stärkeren Be
steuerung des Reichtums und zur Entlastung der untern Einkommen, die 
am 27. Juni 1974 m it 80'190 Unterschriften eingereicht wurde, w ill d rei 
Grundübel des jetzigen  Steuersystem s angehen:

A . Steuerharmonisierung
B. Mehr Steuergerechtigkeit durch eine Reichtumsteuer
C. Entlastung der untern Einkommen und Vermögen

A . E ^ n g r j^ n _ _S te u ^ rw ir rw a r r _d e r_K a n to n e

Nachdem in der Volksabstimmung vom 12. Juni 1977 grünes Licht für die 
form ale Steuerharmonisierung gegeben wurde, geht die Reichtumsteuer der 
S P S  die m aterielle  Steuerharmonisierung an:

-  Durch die Einführung verbindlicher M inim alsätze für Einkommen und 
Vermögen natürlicher Personen in den Kantonen:

Einkommen: 21 % Steuern bei 100'000 Franken 
27 %  Steuern bei 200'000 Franken 

33 ,4%  Steuern bei 1'000'000 Franken

Verm ögen: 0,7 % Steuern bei Reinvermögen von l'OOO'OOO Franken 
1 % Steuern für den T e il des Reinverm ögens, der 

1 M illion  Franken übersteigt.

Damit w ird  den interkantonalen Steuerflüchtigen kein Asy l mehr gewährt. 

A r t . 41quater 6 bestimmt zudem:

"D ie Einräumung ungerechtfertigter steuerlicher Vergünstigungen an ein 
zelne Steuerpflichtige oder Gruppen von Steuerpflichtigen ist unzulässig."

-  Die Besteuerung der juristischen Personen fä llt an den Bund. Die Steuei— 
sätze auf Reinertrag, Kapital und Reserven richten sich nach der "w ir t
schaftlichen Funktion" der entsprechenden Firm en.
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Damit werden die gewaltigen Unterschiede in der Besteuerung der juristischen 
Personen aufgehoben und durch eine einheitliche Steuer ersetzt.

Auch der "Finanzausgleich" zwischen w irtschaftlich stärkeren und schwächeren 
Kantonen ist berücksichtigt:

Vom Rohertrag der Steuern natürlicher Personen fallen 3/10 den Kantonen 
zu. .Davon werden 1/6 für den eigentlichen Finanzausgleich verwendet.

2/3 des Rohertrages der Steuern ju ristischer Personen verbleiben den 
Kantonen.

Daraus w ird sofort ersichtlich : der schweizerische Föderalismus w ird nicht 
aufgehoben. Die Kantone können die Steuersätze vom Existenzminimum bis 
zu 100'000 Franken Einkommen selbst bestimmen. S ie  können auch höhere 
Reichtumsteuer-Sätze einführen.

Die Reichtumsteuersätze der Initiative für Einkommen und Vermögen natüi— 
licher Personen entsprechen im Minimum dem schweizerischen Durchschnitt 
w ie e r  heute ex is tie rt. Die Progression  hört aber nicht mehr bei den 
Maximalsätzen auf, w ie s ie bisher in der Bundesverfassung verankert waren.

Ein Prozent der Reichen werden nicht mehr gegenüber 99 Prozent der N or
malbürger durch die Verfassung geschützt.

Damit ergeben die M inim alsätze der Reichtumsteuer-Initiative der S PS  bei 
kantonalen und Bundes-Steuern folgende W erte:

Steuerbares Einkommen Steuersätze in Prozenten
in Franken Bund Kanton insgesamt

100'000 6 21 27
200' 000 10 27 37
500' 000 13 31 ,8 44,8

1'000'000 1 4 33,4 47,4

Reinvermögen

1 '000'000 - 0,7 -
2'000'000 - 0,85 -
5'000'000 - 0,94 -

10' 000' 000 - 0,97 -

-  13 -

Auch nach der Einführung der Reichtumsteuer verbleiben einem Einkommens
m illionär im m er noe h 20 Mal mehr als einem Arbeitnehm er, der 30'000 
Franken Lohn im Jahr verdient.

Haben S ie  schon einmal 530'000 Franken im Jahr "verd ien t"?

Mehr Steuergerechtigkeit durch eine Reichtumsteuer ist das ers te , aber 
nicht das letzte W ort.

C . En^lastung^dej^_kJLeüier^n__EuTl^mr^en_und_yerrnögen 

Hierzu bestimmt die Initiative:

-  W er unter dem Existenzminimum leben muss, zahlt keine Steuern mehr, 
weder bei der Gemeinde, noch beim Kanton, noch beim Bund.

-  W er weniger als 40'000 Franken Jahreseinkommen versteuert, zahlt keine 
direkte Bundessteuer mehr.

-  Vermögen unter 100'000 bleiben steuerfre i.

M it diesen Entlastungen w ird m it der Steuergerechtigkeit ernst gemacht.

S ie betrifft bei der direkten Bundessteuer über 90 Prozent a lle r  Steuei— 
pflichtigen. Trotzdem  werden die Bundesfinanzen durch diese Massnahmen 
nicht schlechter. Nach unserm Modell würde die Einführung d ieser Steuer
ordnung sogar Mehreinnahmen von fast 500 Millionen Franken bringen.

Eine sorgfä ltig ausgeklügelte Uebergangsordnung garantiert dem Staat 
mindestens seine bisherigen Einnahmen und erle ichert die Einführung der 
neuen Steuerordnung.

3. Die Gegner sind auf der Lauer

S ie behaupten, m it der Annahme der Initiative würde eine neue Kategorie 
von Gratisbürgern geschaffen.

Wen aber betreffen die Erhöhungen der indirekten Steuern mehr? Die 
Reichen oder die Arm en?

S ie behaupten, bei Annahme der Initiative würde die Steuerehrlichkeit 
zurückgehen.

W ie steht es heute mit der Steuerehrlichkeit der Reichen?
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S ie  behaupten, die grossen Kapita lbesitzer würden die Schweiz verlassen .

A lle  umliegenden Länder haben aber höhere Steuersätze für grosse Ein
kommen und Vermögen als die Schweiz. Durch die Anpassung der Schweiz 
an vergleichbare internationale Steuersatzdurchschnitte w ird die Schweiz 
nicht noch mehr zur Steueroase der W elt.

Die Gegner werden a lles daran setzen, den Teufel an die Wand zu malen. 
Ihnen kommt ein einm aliger .Grosseinsatz b illige r als jährliche gerechtere 
Steuerzahlungen.

Sozialdem okraten, Gewerkschafter, Arbeitnehm er, A lte , Benachteiligte, 
a lle  sind aufgefordert, diesen wichtigen Urnengang nicht zu versäumen.

IM INTERESSE  DER KLEINEN EINKOMMEN UND DES S O Z IA LS TA A TE S  

-  ST IM M T JA ZUR RE ICH TU M STEU ER-IN IT IATIVE  AM  2 .-4 . DEZEMBER.

A . L .


